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Amt der Tiroler Landesregierung 

 

 
Verfassungsdienst 

 

 

Dr. Gerhard Thurner 

|||  

An das 

Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend 

Stubenring 1 

1011 Wien 

 Telefon 0512/508-2212 

Fax 0512/508-2205 

 verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

DVR:0059463 

 

   

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Versorgungssicherungsgesetz 1992 geändert wird; 

Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

Präs.II-355/103 

28.04.2011 

 

Zu GZ. BMWFJ-40.590/0016-I/1/2011 vom 17. Februar 2011 

 

Zum übersandten Entwurf einer Novelle zum Versorgungssicherungsgesetz 1992 wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

 

Die vorgesehene unbefristete Verlängerung der Kompetenzdeckungsbestimmung im Artikel I kommt einer 

Kompetenzänderung gleich und wird deshalb abgelehnt. Der im Vorblatt aufgezeigten Alternative einer – 

wie bisher erfolgten – befristeten Verlängerung kann aus der Sicht des Landes Tirol zugestimmt werden.  

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt.  

 

Für die Landesregierung: 

 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 

 

##$$5VKP##

Amtssigniert. SID2011041057507
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at
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Abschriftlich 

An die 

Abteilungen 

Zivil- und Katastrophenschutz zu Zl. KAT-23.306/36 vom 12.04.2011 

Finanzen zu Zl. FIN:1/154 (7/630)/4954-2011 vom 06.04.2011 

 

und das Sachgebiet 

Gewerberecht 

 

 

im Hause 

 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 
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